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Erwägungen

E. 2
Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Verordnung vom 25. September 1989 über die Gebühren des
Bundesamtes für Zivilluftfahrt (VGZ, SR 748.112.11) sind gestützt auf diese Verordnung
ergangene Gebührenverfügungen beim zuständigen Departement anfechtbar. Diese
Bestimmung wurde jedoch durch den später in Kraft getretenen Art. 6 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz [LFG], SR
748.0) materiell aufgehoben (zum Grundsatz lex posterior derogat legi priori vgl. Ulrich
Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4. Auflage, Zürich
2002, Rz. 321). Gegen die angefochtene Verfügung kann demnach gemäss der allgemeinen
Regel von Art. 6 Abs. 1 LFG in Verbindung mit Art. 71a VwVG Verwaltungsbeschwerde
bei der REKO/INUM geführt werden.

E. 3
. bis 6. (...)

E. 7
Gebühren gehören zu den Kausalabgaben und stellen zusammen mit den Steuern die
öffentlichen Abgaben dar. Während Steuern voraussetzungslos geschuldet werden,
bedürfen die Gebühren eines 3

besonderen Entstehungsgrunds (causa). Sie entstehen grundsätzlich aus einer von einer
Verwaltungsorganisation beanspruchten Dienst- oder Sachleistung. Die vorliegend zur
Diskussion stehende Verwaltungsgebühr ist das Entgelt für eine staatliche Tätigkeit (vgl.
Entscheid REKO/INUM vom 22. Dezember 2004, F-2004-145, E. 5 mit Hinweisen, u. a.
auf Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 2625 ff.).

E. 7.1
Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung sowie Art. 164 Abs. 1 Bst. d und
Art. 127 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18.
April 1999 (BV, SR 101) bedürfen bundesrechtliche Abgaben (also auch die vorliegenden
Gebühren) einer Grundlage in einem Bundesgesetz, das den Kreis der Abgabepflichtigen,
den Gegenstand sowie die Bemessung der Abgabe in den Grundzügen regelt. Nach den
vom Bundesgericht aufgestellten Grundsätzen dürfen diese Anforderungen an die
formell-gesetzliche Grundlage namentlich dort herabgesetzt werden, wo das Mass der
Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und
Äquivalenzprinzip) begrenzt wird. Die Einhaltung des Kostendeckungs- und
Äquivalenzprinzips vermag somit die Anforderungen an die gesetzliche Festlegung der
Abgabebemessung zu lockern, nicht aber eine formell-gesetzliche Grundlage völlig zu
ersetzen (BGE 126 I 180 E. 2a/bb, BGE 124 I 11 E. 6A, BGE 123 I 254 E. 2a; vgl. auch



Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 2703 ff.).

E. 7.2
Die VGZ stützt sich u. a. auf Art. 3 Abs. 3 LFG, der dem Bundesrat insbesondere auch die
Kompetenz zur Gebührenfestsetzung überträgt. Wie die REKO/INUM in einem früheren
Entscheid bereits festgestellt hat, findet die VGZ in dieser Bestimmung eine genügende
formell-gesetzliche Grundlage in Bezug auf die Gebührenerhebung bei der Genehmigung
von Betriebsreglementen für Flugplätze als Aufsichtstätigkeit im Sinne des LFG (vgl.
Beschwerdeentscheid der REKO/UVEK vom 19. Dezember 2003 [B-2002-75] E. 6.2). Die
Genehmigung einer grossen Änderung (vgl. E. 8.2) ist ebenfalls als solche
Aufsichtstätigkeit zu qualifizieren, womit der gebührenauslösende Gegenstand von Art. 3
Abs. 3 LFG erfasst ist. Aber auch der Kreis der Abgabepflichtigen wird von dieser
Bestimmung ausreichend bestimmt, da Gebühren regelmässig derjenige zu entrichten hat,
der eine staatliche Leistung in Anspruch nimmt, bzw. mit dem eine Amtshandlung im
Zusammenhang steht, oder mit anderen Worten, die staatliche Aufsichtstätigkeit im Bereich
der Luftfahrt beansprucht bzw. erforderlich macht. Die Beschwerdeführerin als
Gesuchstellerin ist daher ohne weiteres als abgabepflichtig zu betrachten. Art. 3 Abs. 3 LFG
äussert sich zwar nicht zur Höhe der zu erhebenden Gebühren. Da bei
Verwaltungsgebühren gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das
Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip die Höhe der Gebühr jedoch ausreichend zu
begrenzen vermögen, darf der Gesetzgeber deren Bemessung dem Bundesrat überlassen. 4

Die Gebührenbemessung ist denn auch in der VGZ geregelt. Damit ist zu prüfen, ob die
vorliegend erhobene Gebühr in der VGZ eine genügende materiell-rechtliche Grundlage
findet.

E. 8
Das BAZL stützt seine «Zwischenabrechnung» auf die VGZ. Diese regelt die Gebühren für
Dienstleistungen und Verfügungen des BAZL (vgl. Art. 1 VGZ). Gebührenpflichtig ist, wer
eine Dienstleistung nach Art. 1 VGZ veranlasst (Art. 2 Abs. 1 VGZ). Die
Gebührenbemessung erfolgt nach Gebührenansätzen oder nach Zeitaufwand (Art. 5 VGZ).

E. 8.1
Die VGZ spricht ab deren Art. 2 - im Gegensatz zu Art. 1, der «Dienstleistungen und
Verfügungen» erwähnt - nur noch von «Dienstleistungen». Diese Formulierung umfasst
jedoch ebenfalls Verfügungen, da Art. 2 Abs. 1 VGZ gerade bestimmt, dass die
Gebührenpflicht sich auf Dienstleistungen nach Art. 1 VGZ - also Dienstleistungen und
Verfügungen - erstreckt. Diese Auslegung wird durch den französischen und italienischen
Gesetzestext bestätigt. Mit der Formulierung «Dienstleistungen» werden ab Art. 2 VGZ
demnach auch Verfügungen erfasst.

E. 8.2
Gemäss Art. 11 Abs. 1 VGZ verfügt das BAZL die Gebühr in der Regel unmittelbar nach
Ausführung der Dienstleistung. Gegenstand der vorliegend vom BAZL zu erbringenden
«Dienstleistung» ist entsprechend der Gesuche der Beschwerdeführerin vom 17. Februar
und 9. September 2003 betreffend die Luftfahrzeuge xx-xxx sowie yy-yyy deren
Zertifizierung für die Verwendung mit Autobenzin. Die entsprechenden Verfahren, die
unbestrittenermassen je Gesuche auf Genehmigung einer grossen Änderung an einem
Luftfahrzeug im Sinne von Art. 43 und 45 der Verordnung des UVEK vom 18. September



1995 über die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen (VLL, SR 748.215.1) betreffen, werden
grundsätzlich durch Erlass einer Verfügung (Zertifizierung bzw. Nicht-Zertifizierung des
Luftfahrzeugs oder Abschreibung des Verfahrens, beispielsweise wegen Rückzug des
Gesuchs) abzuschliessen sein. Frühestens im Zeitpunkt des Erlasses dieser Verfügung(en)
kann nach der Regel von Art.

E. 8.3
Zu prüfen ist weiter, ob eine Gebührenerhebung allenfalls ausnahmsweise vor Abschluss
der beiden Gesuchsverfahren erfolgen kann. Diesbezüglich führt das BAZL in seiner
Eingabe vom 28. Februar 2005 ergänzend aus, die Zwischenabrechnung sei auf Grund des
üblichen Jahresabschlusses und der Verschiebung der weiter erforderlichen Prüfungen ins
Jahr 2005 erstellt worden. Art. 11 Abs. 1 VGZ selbst nennt keine Gründe, die eine
ausnahmsweise Rechnungsstellung vor Abschluss des Verfahrens erlauben. Aus der
Formulierung «in der Regel» ist aber zu schliessen, dass Ausnahmen durchaus möglich sein
sollen. Soweit sich der Passus «in der Regel» auf das Wort «unmittelbar» bezieht, ist Art.
11 Abs. 1 VGZ dahingehend zu verstehen, dass das BAZL nach Ausführung der
Dienstleistung ausnahmsweise mit der Gebührenerhebung noch zuwarten, es mit anderen
Worten die Gebühr 5

ausnahmsweise auch einige Zeit nach Erlass der Verfügung erheben kann. Ob dies auch
vorher möglich ist, «in der Regel» demnach auf das Wort «nach» Bezug nimmt, scheint
zweifelhaft, zumal die Gebühr die Gegenleistung für eine Amtshandlung der Behörde
darstellt und eine solche in der Regel im Erlass einer Verfügung zu erblicken ist (s. oben E.
8.2). Die Frage kann jedoch offen bleiben. Denn obwohl Ausnahmebestimmungen nicht
restriktiv, sondern nach ihrem Sinn und Zweck im Rahmen der allgemeinen Regelung
auszulegen sind (BGE 118 Ia 175 E. 2d), würde der Hinweis des BAZL auf den
Buchhaltungsabschluss per Ende 2004 allein nicht genügen, um eine solche
Ausnahmesituation zu begründen. Es liegt auf der Hand, dass es unzählige Geschäfte gibt,
die über den Jahreswechsel hinaus andauern. Würde diesbezüglich eine Ausnahmesituation
anerkannt, würde die Regel, dass die Gebührenerhebung nach Abschluss des Verfahrens
erfolgen soll, unterlaufen. Selbst unter der Annahme, es sei nicht vollends ausgeschlossen,
dass bei mehrere Jahre dauernden Verfahren eine Zwischenabrechnung möglich sein
könnte, ist vorliegend keine solche Ausnahmesituation gegeben. Denn die Gesuche
betreffend die Luftfahrzeuge xx-xxx und yy-yyy wurden von der Beschwerdeführerin im
Jahre 2003 eingereicht und anfänglich nur zögerlich behandelt. Erst im November 2003
wurde der externe Experte vom BAZL beigezogen. Dass die notwendigen Tests im Jahre
2004 nicht abgeschlossen werden konnten und teilweise auf das Jahr 2005 verschoben
wurden, rechtfertigt es noch nicht, eine Ausnahmesituation anzunehmen.

E. 8.4
Eine andere gesetzliche Grundlage für die Erstellung einer Zwischenabrechnung besteht -
wie auch das BAZL einräumt - nicht. Damit muss die angefochtene Verfügung mangels
materiell-gesetzlicher Grundlage aufgehoben werden. (Die REKO/INUM heisst die
Beschwerde gut und hebt die Verfügung des BAZL auf) 6
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E. 11
Abs. 1 VGZ auch die entsprechende Verwaltungsgebühr erhoben werden. Vorliegend sind
die Verfahren unbestrittenermassen noch nicht (mittels Verfügung) abgeschlossen, da noch
nicht alle Tests durchgeführt werden konnten. Diese wurden auf den Sommer 2005
verschoben. Daher kann aber gestützt auf die Regel von Art. 11 Abs. 1 VGZ (noch) keine
Gebühr erhoben werden.
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